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Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Es wurden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-

gen Investitionen getätigt.

mit einem sozialen Ziel

mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch

nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind

Es wurden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben und obwohl keine

nachhaltigen Investitionen angestrebt

wurden, enthielt es _% an nachhaltigen

Investitionen

Es wurden damit nachhaltige Inves-

titionen mit einem sozialen Ziel

getätigt: _%

in Wirtschaftstätigkeiten,

die nach der EU-Taxonomie

nicht als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten,

die nach der EU-Taxonomie

als ökologisch nachhaltig ein-

zustufen sind

Es wurden damit nachhaltige

Investitionen mit einem

Umweltziel getätigt: _%

NeinJa

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ökologische- und/oder soziale Merkmale
529900I5WDB7ZQS4RO15I-AM ETFs-Portfolio Select

Unternehmenskennung (LEI-Code)Name des Produkts

Die EU-Taxonomie ist ein

Klassifikationssystem, das

in der Verordnung (EU)

2020/852 festgelegt ist und

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten enthält.

Diese Verordnung umfasst

kein Verzeichnis der sozial

nachhaltigen Wirtschafts-

tätigkeiten. Nachhaltige

Investitionen mit einem

Umweltziel könnten taxo-

nomiekonform sein oder

nicht.

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in

eine Wirtschaftstätigkeit,

die zur Erreichung eines

Umweltziels oder sozialen

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investition

keine Umweltziele oder

sozialen Ziele erheblich

beeinträchtigt und die

Unternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrenswei-

sen einer guten Unterneh-

mensführung anwenden.
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Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung

bei.

Der I-AM ETFs-Portfolio Select investierte in Investmentfondsmit unterschiedlichen Anlageschwer-

punkten. Es wurde mindestens zu 51 % in Investmentanteilen an Exchange Traded Funds inves-

tiert. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds konnten in weiteren Investmentanteilen angelegt werden.

Die Auswahl der Zielfonds erfolgte anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien und nach

dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Als nachhaltig galten die Fonds, die ökologische oder soziale

Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine

nachhaltige Investition anstreben. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich

in Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU)

2019/2088 über nachhaltigkeits bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

klassifiziert und als solche beworben werden

Die Zusammensetzung des Portfolios sowie, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren

der zugrundeliegenden Vermögenswerte wurden sowohl bei der Investitionsentscheidung als

auch kontinuierlich überprüft. Unter sonstigen Nachhaltigkeitsfaktoren wird zum Beispiel die

Klassifizierung von Zielfonds nach Artikel 8 oder 9 gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offen-

legungsverordnung“) verstanden.

Die Bewertung der sozialen und ökologischenMerkmale der Investitionen basierte auf Informatio-

nen von spezialisierten externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen, die von internen

Analysten durchgeführt wurden.

Mit Nachhaltigkeitsindika-

toren wird gemessen,

inwieweit die mit dem

Finanzprodukt beworbe-

nen ökologischen oder sozi-

alen Merkmale erreicht

werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male erfüllt?

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator

Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverodnung klassifiziert sind.

Beschreibung

Als nachhaltig gelten die Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben und die Prin-

zipien der guten Unternehmensführung beachten oder eine nachhaltige Investition anstre-

ben. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in Zielfonds investiert

wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltig-

keitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (OffVO) klassifiziert und

als solche beworben werden.

Methodik

Überprüfung, ob die Fonds gemäß Offenlegungsverodnung nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert

sind. Ausgewiesen wird der marktgewichtete prozentuale Anteil.

Indikator

Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind

Beschreibung

Es wird in Zielfonds investiert, die nach Artikel 2 Nr. 7 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565

(geändert durch Delegierte Verordnung 2021/1253) (MiFID-II)
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(a) einenMindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer

1 der Verordnung (EU) 2020/852;

(b) einen Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Ver-

ordnung (EU) 2019/2088;

(c) eine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren vorweisen oder einer Kombination dessen entsprechen.

Methodik

Überprüfung, ob die Fonds mindestens eine der oben beschriebenen Anforderungen (a) bis (c)

gemäß MiFID-II erfüllen.

0,00 %78,43 %76,66 %Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind

92,27 %87,02 %93,35 %Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der
Offenlegungsverodnung klassifiziert sind

31.05.202331.05.202431.05.2025Referenzstichtag

Nachhaltigkeitsindikatoren zum Geschäftsjahresende

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

für einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren verweisen wir auf die Abschnitte "Wie

haben Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?" und "Nachhaltigkeitsindikatoren zum

Geschäftsjahresende".

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getä-

tigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Im Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-

dukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen

bei?“ wird aufgelistet, welche Kriterien definiert wurden, um die Emittenten von vornherein

auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung

tragen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverord-

nung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxo-

nomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestand-

teil der Anlagestrategie.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unterneh-

Bei den wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen

handelt es sich um die

bedeutendsten nachteili-

gen Auswirkungen von

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Bereichen

Umwelt, Soziales und

Beschäftigung, Achtung

der Menschenrechte und

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt,

nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beein-

trächtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht

erheblich beeinträchtigen.

men und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in

Einklang?

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wurde geprüft, ob die Gewinnerzielung

im Einklang mit der Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen stand sowie mit

den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Die Gesellschaft ist außerdem Unter-

zeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Aus-

bau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzi-

pien für verantwortliches Investieren.

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen

auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der

Anlagestrategie.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren berücksichtigt?

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten

Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind

die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichts-

stichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle

Berichtsstichtage.

Investitionen in fossile Brennstoffe lagen nicht vor.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?
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Irland2,09%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares Digital Security UCITS ETF
(IE00BG0J4C88)

Irland3,32%Treuhand- und sonstige
Fonds

Xtrackers Artificial Intelligence &amp; Big
Data UCITS (IE00BGV5VN51)

Irland4,28%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS
ETF (IE000H1H16W5)

Irland4,41%Treuhand- und sonstige
Fonds

db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hed-
ged (IE00BRB36B93)

Irland4,73%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF
(IE00BFNM3J75)

Irland4,95%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares Dow Jones Europe Sust. Screened
UCITS ETF (IE00B52VJ196)

Deutschland6,97%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF
(DE000A0F5UG3)

Frankreich7,51%Treuhand- und sonstige
Fonds

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I
(FR0007435920)

Irland11,52%Treuhand- und sonstige
Fonds

JPMorgan Global Research Enhanced Index
Equity ESG (IE00BF4G6Y48)

Irland13,28%Treuhand- und sonstige
Fonds

UBS Ireland ETF PLC - S&amp;P 500 ESG UCITS
ETF (IE00BHXMHK04)

Irland13,97%Treuhand- und sonstige
Fonds

Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate
UCITS ETF (IE00BMDPBZ72)

Irland14,77%Treuhand- und sonstige
Fonds

Invesco Quantitative Strategies ESG Global
Equity (IE00BJQRDN15)

LandIn % der

Vermögenswerte

SektorGrößte InvestitionenDie Liste umfasst die fol-

genden Investitionen, auf

die der größte Anteil der

im Bezugszeitraum getätig-

ten Investitionen des

Finanzprodukts entfiel:

01.06.2024 - 31.05.2025

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fondswerden in nachstehender Grafik in verschiedene Katego-

rien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögenwird in Prozent dargestellt. Mit „Investi-

tionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Ver-

mögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen öko-

logischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinst-

rumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie

des Fonds bewerten zu können.

Die Vermögensallokation

gibt den jeweiligen Anteil

der Investitionen in

bestimmte Vermögens-

werte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?
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#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wur-

den.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-

kategorien:

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitio-

nen eingestuft werden.

Investitionen
#1 Ausgerichtet auf ökologische
oder soziale Merkmale (93%)

#1B Andere ökolo-
gische oder soziale
Merkmale (93%)

#2 Andere In-
vestitionen (7%)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle

Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten

Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichta-

ges. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichts-

stichtage.

Investitionen in fossile Brennstoffe lagen nicht vor.

91,80%Treuhand- und sonstige Fonds

AnteilBranche

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxono-

mie konform?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionenmit einemUmweltziel nach EU-Taxonomie-

verordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher

zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.
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1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Ein-

dämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im

Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nein

In KernenergieIn fossiles Gas

Ja

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossi-

les Gas und/oder Kernenergie investiert1?
Mit Blick auf die EU-Taxono-

miekonformität umfassen

die Kriterien für fossiles

Gas die Begrenzung der

Emissionenund die Umstel-

lung auf voll erneuerbare

Energie oder CO
2
-arme

Kraftstoffe bis Ende 2035.

Die Kriterien für Kernener-

gie beinhalten umfassende

Sicherheits- und Abfallent-

sorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, dass

andere Tätigkeiten einen

wesentlichen Beitrag zu

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die es noch

keine CO
2
-armen Alternati-

ven gibt und die unter

anderem Treibhausgas-

emissionswerte aufweisen,

die den besten Leistungen

entsprechen.
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*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

gegenüber Staaten.

2. Taxonomiekonformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

0% 0%0% 0%0% 0%100%

100%

0%

OpEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

CapEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

Umsatzerlöse

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kern-
energie)
Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt -% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

0% 0%0% 0%0% 0%100%

100%

0%

OpEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

CapEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

Umsatzerlöse

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kern-
energie)
Nicht taxonomiekonform

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen

Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekon-

formität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die

zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzpro-

dukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Taxonomiekonforme Tätig-

keiten, ausgedrückt durch

den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die

gegenwärtige „Umwelt-

freundlichkeit“ der Unter-

nehmen, in die investiert

wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen, für den Über-

gang zu einer grünen Wirt-

schaft relevanten

Investitionen der Unterneh-

men, in die investiert wird,

aufzeigen

- Betriebsausgaben (OpEx),

die die umweltfreundli-

chen betrieblichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, in

die investiert wird, wider-

spiegeln

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende

Tätigkeiten geflossen sind?

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitio-

nen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wur-

den, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für diesen Fonds wurden in früheren Bezugszeiträumen keine Investitionen getätigt, die in

Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. DerMindestanteil taxo-

nomiekonformer Investitionen hat sich nicht geändert.
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden

mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozia-

len Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu

Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur

Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenständewurdemit Ausnahme

derMindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, kein

ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit

einem sozialen Ziel kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die Vermögensalloka-

tion aus?“ entnommen werden.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Inves-

titionen mit einem Umweltziel?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Verein-

ten Nationen (SDGs) gemessen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen

auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die

Vermögensallokation aus?“ unter #1A entnommen werden.

einem Umweltziel, die die

Kriterien für ökologisch

nachhaltige Wirtschaftstä-

tigkeiten gemäß der EU-

Taxonomie nicht berück-

sichtigen.

sind nachhaltige

Investitionen mit

Der Fonds wendete Ausschlusskriterien an und steuerte darüber hinaus nach einer ESG-Strategie.

Investitionen in Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, galten als nicht inves-

tierbar. Abgedeckt wurden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit,

Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im Bereich der

Umweltprobleme wurden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internatio-

nale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammen-

hangmit geächtetenWaffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „OsloKonvention“ und denUN-Konven-

tio nen „UN BWC“, „UN CWC“) standen, wurden nicht getätigt. Staaten, die gegen globale Normen

wie den „Freedom House Index“ verstoßen, wurden zudem ausgeschlossen.

Die Auswahl der Zielfonds erfolgte anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien und nach

dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Als nachhaltig galten die Fonds, die ökologische oder soziale

Merkmale bewerbenunddie Prinzipien der gutenUnternehmensführung beachten oder eine nach-

haltige Investition anstreben. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in

Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088

über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert

und als solche beworben werden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/

oder sozialen Merkmale ergriffen?
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Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten,

mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozia-

len Merkmale bestimmt wird?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes,

mit denen gemessen wird,

ob das Finanzprodukt die

beworbenen ökologischen

oder sozialen Merkmale

erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?


